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Erster Abschnitt 

Einleitung 

A. Problemstellung 

Die Einfügung normativer Tatbestandselemente in die strafrecht-
lichen Tatbestände zieht für die Irrtumslehre die "intrikatesten Fragen 
der Jurisprudenz"l nach sich. 

Bindings Feststellung aus dem Jahre 1913, es gebe "kein Gebiet so 
voll von Streit, größter Unsicherheit und verkannter oder dissimulier-
ter Ungerechtigkeit als gerade die Lehre vom Irrtum bei Delikten"2, hat 
in den seither vergangenen 70 Jahren nichts an Aktualität eingebüßt. 
Die Irrtumslehre zählt von jeher zu den schwierigsten, umstrittensten 
und zugleich wichtigsten Lehren des Strafrechts3 und enthält auch heute 
noch eine Fülle von Streitfragen'. Die Literatur in diesem "Irrgarten 
der Strafrechtsdogmatik"5 ist nahezu unübersehbar6, und für Hartung 
ist die Dogmengeschichte des Irrtums "eine Geschichte der Irrungen 
und Wirrungen seit alters her"7. Für eine Vielzahl miteinander ver-
flochtener Probleme ist eine Vielfalt von Lösungsvorschlägen8 unter-
breitet worden, die zum Teil mehr Fragen aufwerfen als sie beantwor-
ten9, was damit zusammenhängen mag, daß "die Problematik des Irr-
tums ... am Rande des mit unserem System klar Erfaßbaren" liegtl°. 

1 H. Schröder, MDR 1950, 650. 
2 Binding, GS 81 (1913), 21. 
3 Ebermeyer, LZ 1918, 801; v. Hippel, Bewußtsein der Rechtswidrigkeit 

(1924), S. 2, 12; Sauer, ZStW 51 (1931), 164; H. Mayer, Strafrecht des Deutschen 
Volkes (1936), S. 300; Engisch in: Festschr. f. Mezger (1954), S. 162; Schmidt-
Leichner, GA 1954, 1; Sauer, Allgemeine Strafrechtslehre (1955), S. 11; Lange, 
ZStW 73 (1961), 97; Arthur Kaufmann, ZStW 76 (1964), 543; Fieseier (1970), 
S. 132, Fußn. 52; Haft, JuS 1980,430. 

4 H.-W. Schünemann, NJW 1980, 735. 
;; Platzgummer, Vorsatz und Unrechtsbewußtsein (1973), S. 35. 
8 Hardwig, GA 1956, 369, Fußn. 1, Arthur Kaufmann, ZStW 76 (1964), 543, 

Backmann, JuS 1972, 452; Gössel, Bedeutung des Irrtums (1974), S. 34; Langer, 
GA 1976, 193; Gallas, in: Festschr. f. Bockelmann (1979), S. 156. 

7 Hardwig, ZStW 78 (1966), 28. 
8 Langer, GA 1976, 208. 
o Blei, JA 1977,413. 
10 Mezger, in: Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechts-

kommission, 2. Band (1958), S. 52. 



14 A. Problemstellung 

Die Schwerpunkte im Rahmen der Irrtumsdiskussion haben im Laufe 
dieses Jahrhunderts wiederholt gewechselt, da sich in der Irrtumslehre 
nahezu alle grundlegenden Probleme des Strafrechts widerspiegelnll . 

Dies mag mit eine Ursache dafür sein, daß einige Irrtums-Monogra-
phien, die auf mehrere Bände konzipiert waren, über den ersten Band 
nicht hinausgelangt sind12• Auch die Erörterung eines eng begrenzten 
Teilbereichs der Irrtumslehre begegnet vielfach der Gefahr, daß Über-
legungen ausufern, weil die aktuelle Problemstellung in ihrer Bedeu-
tung häufig nur vor dem Hintergrund früherer Kontroversen voll er-
faßt werden kann13• 

Diese Arbeit soll in ihrem Hauptteil streng begrenzt werden auf die 
Frage der Abgrenzung des Verbotsirrtums vom Irrtum über normative 
Tatbestandsmerkmale. Diese Grenzziehung gilt als das "derzeit am 
wenigsten gelöste Problem der gesamten Irrtumslehre"14. Um den Stel-
lenwert und die praktische Bedeutung der Abgrenzungsfrage deutlich 
zu machen, ist es unerläßlich, sie in den Gesamtrahmen der strafrecht-
lichen Irrtumslehre einzuordnen. Dies soll vorab geschehen in Form 
eines kurzen, fast stichwort artigen Überblicks über die Diskussions-
schwerpunkte des letzten Jahrhunderts. Da in den Auseinanderset-
zungen um Bedeutung und Rechtsfolgen von Irrtümern im Strafrecht 
nicht nur Sachprobleme, sondern vielfach bereits Terminologiefragen 
ziemlich verworren sind15, sollen bestimmte terminologische Klärungen 
vorangestellt werden, um den Hauptteil der Arbeit zu entlasten, in dem 

11 Arthur Kaufmann, ZStW 76 (1964), 543; Gössel, Bedeutung des Irrtums 
(1974), Vorwort. 

12 Vgl.: Kohlrausch, Irrtum und Schuldbegriff im Strafrecht: Dem 1903 
erschienenen ersten ist der angekündigte (Vorwort und S. 188) zweite Teil 
nicht gefolgt. Gössel, über die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht: Von 
der auf fünf Bücher angelegten Studie (S. 1, 3) ist seit dem Erscheinen des 
1. Bandes im Jahre 1974 kein weiterer Teil veröffentlicht worden. 

13 Bockelmann, ZStW 70 (1958), 648; Baumann, AT (1977), S. 419; Haft, AT 
(1980), S. 198. 

14 Maurach / Zipf, AT, Teilband 1 (1977), S. 557; zustimmend: Darnstädt, 
JuS 1978,446; Haft, AT (1980), S. 211; Haft, JuS 1980, 590; Haft, JA 1981,281; 
ähnlich bereits: Dohna, Recht und Irrtum (1925), S. 27, der prophezeit, im 
Hinblick auf die Existenz normativer Tatbestandsmerkmale werde sich das 
Problem der Trennung der Irrtumsarten niemals restlos lösen lassen; vgl. 
auch: Lang / Hinrichsen, JR 1952, 186 ("Quadratur des Zirkels"); Würten-
berger, Die geistige Situation (1957), S. 12 ("Aporie"); Engisch, ZStW 70 (1958), 
beklagt die "Komplikationen" durch die "lästigen normativen Tatbestands-
elemente" und hält die Unterscheidung von Tatbestands- und Verbotsirrtum 
bei normativen Tatbestandselementen für "prekär", S. 568, 571, 585, 604 
Fußn. 82; Engisch, ZStW 73 (1961), 61; Müller-Dietz, Grenzen des Schuld-
gedankens (1967), S. 27 Fußn. 106; Tiedemann, Tatbestandsfunktionen (1969), 
S. 112, 315, 391 Fußn. 182; Herdegen, in: 25 Jahre Bundesgerichtshof (1975), 
S. 198, räumt ein, die Behandlung der normativen Tatbestandsmerkmale 
durch den BGH sei "nicht völlig geglückt"; Blei, JA 1977, 583. 

15 Eser, StrafR I (1980), S. 163. 
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ausschließlich der Frage nachgegangen werden soll, nach welchen Kri-
terien in den zurückliegenden rund 100 Jahren der Verbotsirrtum, 
dessen Bezeichnung freilich jüngeren Datums ist, vom Irrtum über nor-
mative Tatbestandsmerkmale abgegrenzt worden ist. 

Vom Beginn dieses Jahrhunderts bis zum Ende des zweiten Welt-
krieges war das beherrschende Thema der Irrtumslehre die Frage, ob 
das (aktuelle oder potentielle) Unrechtsbewußtsein eine notwendige 
Voraussetzung ist, um gegen den Täter einen strafrechtlichen Schuld-
vorwurf zu erheben. In diesem Streit standen das Reichsgericht auf der 
einen und nahezu die gesamte strafrechtliche Literatur auf der anderen 
Seite unversöhnlich einander gegenüber. 

Nachdem das Reichsgericht seine Tätigkeit eingestellt hatte und 
damit der Weg für eine Anerkennung des Unrechtsbewußtseins als 
Schuldelement frei geworden war, ging der Streit um das Problem, ob 
für den Vorwurf vorsätzlicher Schuld aktuelles Unrechtsbewußtsein 
erforderlich oder potentielles Unrechtsbewußtsein ausreichend sei. Ge-
stritten wurde also um die Behandlung des vermeidbaren Verbotsirr-
tums, d. h. um die Frage, welche Rechtsfolgen den Täter treffen sollen, 
der bei Begehung seiner Tat das aktuelle Unrechtsbewußtsein zwar 
nicht hatte, es aber hätte haben können. Während die Schuldtheorie 
Vorsatzstrafe (mit Milderungsmöglichkeit) bereits bei potentiellem Un-
rechtsbewußtsein verhängen wollte, verlangte die Vorsatztheorie ak-
tuelles Unrechtsbewußtsein als Voraussetzung für eine Bestrafung we-
gen eines Vorsatzdeliktes mit der Folge, daß der im vermeidbaren 
Verbotsirrtum (d. h. mit nur potentiellem Unrechtsbewußtsein) han-
delnde Täter straffrei ausging, wenn das Gesetz die fahrlässige Delikts-
begehung nicht mit Strafe bedrohte. 

Dahinter steht die Frage, wie der materielle Schuldgehalt einer im 
vermeidbaren Verbotsirrtum begangenen Unrechtstat zu bewerten ist, 
als Fahrlässigkeitsschuld oder als (geminderte) Vorsatzschuld16• Dabei 
handelt es sich letztlich um eine Wertungsfrage, bei der stets unter-
schiedliche Antworten möglich bleiben17• Der Bundesgerichtshof ent-
schied sich sehr früh in seinem grundlegenden Erkenntnis vom 18.3. 
1952 für die Schuldtheorie18• 

Damit rückte ein neues Problem in den Mittelpunkt des Interesses, 
nämlich die Frage, mit welcher Rechtsfolge der im Erlaubnistatbe-
standsirrtum handelnde Täter belegt werden sollte, d. h. der Täter, der 

18 Rudolphi, Unrechtsbewußtsein (1969), S. 298. 
17 Rudolphi, Unrechtsbewußtsein (1969), S. 2. Eine kurze Zusammenfassung 

der für und wider beide Theorien vorgetragenen Argumente unter Auf-
deckung ihrer kriminalpolitischen und anthropologischen Prämissen findet 
sich bei H.-W. Schünemann, NJW 1980,736 f. 

18 BGHSt 2, 194. 
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